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Beschlussempfehlung 

Hannover, den 08.12.2021 

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Pflegegesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 18/8197 

Berichterstattung: Abg. Burkhard Jasper (CDU) 

(Es ist ein schriftlicher Bericht vorgesehen.) 

Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung empfiehlt dem Landtag, den Gesetz-
entwurf mit den aus der Anlage ersichtlichen Änderungen anzunehmen. 

Holger Ansmann 
Vorsitzender 
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Gesetz Gesetz

zur Änderung des Niedersächsischen 

Pflegegesetzes 

zur Änderung des Niedersächsischen 

Pflegegesetzes 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Niedersächsischen Pflegegesetzes Änderung des Niedersächsischen Pflegegesetzes 

Das Niedersächsische Pflegegesetz in der Fassung 

vom 26. Mai 2004 (Nds. GVBl. S. 157), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 

(Nds. GVBl. S. 244), wird wie folgt geändert: 

Das Niedersächsische Pflegegesetz in der Fassung 

vom 26. Mai 2004 (Nds. GVBl. S. 157), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 

(Nds. GVBl. S. 244), wird wie folgt geändert: 

  1. § 1 wird wie folgt geändert:   1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: a) unverändert

„2Hierzu wirken das Land, die Kommunen, die 

Träger der Pflegeeinrichtungen, die Pflegekas-

sen, der Medizinische Dienst sowie die Inte-

ressenvertretungen der pflegebedürftigen 

Menschen, des Pflegepersonals und der pfle-

genden Angehörigen eng zusammen.“ 

b) Es wird der folgende neue Absatz 2 eingefügt: b) Es wird der folgende neue Absatz 2 eingefügt: 

„(2) 1Das Land fördert nach Maßgabe des 

Haushaltsplans zusätzlich zu der im Dritten 

Abschnitt geregelten Förderung weitere Maß-

nahmen, die der zielgerichteten Verbesserung 

der pflegerischen Versorgungsstruktur einzel-

ner Leistungsbereiche der Pflegeversicherung 

dienen. 2Insbesondere werden die Leistungs-

bereiche gefördert, bei denen die Landesregie-

rung eine anhaltende Unterversorgung fest-

stellt.“ 

„(2) 1Zur Erreichung des in Absatz 1 

genannten Ziels fördert das Land nach Maß-

gabe des Haushaltsplans zusätzlich zu der im 
Dritten Abschnitt dieses Gesetzes geregelten 

Förderung weitere Maßnahmen, die der ziel-

gerichteten Verbesserung der pflegerischen 
Versorgungsstruktur einzelner Leistungsarten

der Pflegeversicherung nach dem Vierten Ka-

pitel des Elften Buchs des Sozialgesetz-

buchs (SGB XI) dienen. 2Insbesondere wer-

den die Leistungsarten gefördert, bei denen 

die Landesregierung eine anhaltende Unter-

versorgung feststellt.“ 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie 

folgt geändert: 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und er-

hält folgende Fassung: 

(3) Die Verweisung „§§ 53 und 54 des 

Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs 

(SGB XII)“ wird durch die Verweisung „§§ 99 

bis 104 des Neunten Buchs des Sozialgesetz-

buchs“ ersetzt. 

„(3) Die Regelungen des Dritten Ab-

schnitts dieses Gesetzes finden keine An-

wendung auf Angebote von Leistungser-

bringern der Eingliederungshilfe für Men-

schen mit Behinderungen im Sinne des 

Teils 2 des Neunten Buchs des Sozialgesetz-

buchs.“
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  2. Nach § 1 wird im Ersten Abschnitt der folgende § 1 a 

eingefügt: 

  2. Nach § 1 wird im Ersten Abschnitt der folgende § 1 a 

eingefügt: 

„§ 1 a „§ 1 a 

Beschwerdestelle Pflege Beschwerdestelle Pflege 

(1) 1Im für Soziales zuständigen Ministerium 

wird eine ‚Beschwerdestelle Pflege‘ eingerichtet, an 

die sich insbesondere pflegebedürftige Menschen 

und deren Angehörige sowie Beschäftigte von Pfle-

geeinrichtungen mit Beschwerden und Hilfeersu-

chen in Fragen der pflegerischen Versorgung wen-

den können. 2Die Beschwerdestelle Pflege hat die 

Aufgabe, 

(1) 1Im für Soziales zuständigen Ministerium 

wird eine ‚Beschwerdestelle Pflege‘ eingerichtet, an 

die sich insbesondere pflegebedürftige Menschen 

und deren Angehörige sowie Beschäftigte von Pfle-

geeinrichtungen mit Beschwerden und Hilfeersu-

chen in Fragen der pflegerischen Versorgung wen-

den können. 2Die Beschwerdestelle Pflege hat die 

Aufgabe, 

0/1. sich für die Wahrung der Rechte von pfle-

gebedürftigen Menschen und deren Ange-

hörigen sowie Beschäftigten von Pflegeein-

richtungen einzusetzen, 

0/2. auf eine Sicherung und Weiterentwicklung 

der Qualität der pflegerischen Versorgung 

hinzuwirken, 

1. den Sachverhalt aufzuklären, der einer Be-

schwerde oder einem Hilfeersuchen zugrunde 

liegt, 

1. __________ Beschwerden oder ____ Hilfeer-

suchen entgegenzunehmen und den zu-

grunde liegenden Sachverhalt, auch unter 

Einbeziehung der in Nummer 2 genannten 

für die Sachverhaltsaufklärung zuständi-

gen Stellen, zu prüfen, 

2. die für die Überwachung oder für die Verfol-

gung und Ahndung von Rechtsverstößen zu-

ständigen Stellen zu informieren, wenn sich 

Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen eine 

Rechtsvorschrift ergeben, und 

2. unverändert

3. die beschwerdeführenden und hilfesuchenden 

Personen über das Ergebnis der Bearbeitung 

zu informieren und gegebenenfalls Stellen zu 

nennen, die für das Anliegen Beratung anbie-

ten. 

3. die beschwerdeführenden und hilfesuchenden 
Personen über das Ergebnis der Prüfung zu 

informieren und gegebenenfalls Stellen zu 

nennen, die für das Anliegen Beratung anbie-

ten. 

3Die Beschwerdestelle Pflege nimmt die ihr ob-

liegenden Aufgaben unabhängig und weisungs-

ungebunden wahr. 

(2) Die Behörden des Landes, die Kommunen, 

die Träger von Pflegeeinrichtungen und ihre Verei-

nigungen, die Pflegekassen und ihre Vereinigun-

gen, der Medizinische Dienst sowie die Interessen-

vertretungen der pflegebedürftigen Menschen, des 

Pflegepersonals und der pflegenden Angehörigen 

unterstützen die Beschwerdestelle Pflege bei der 

(2) Die Beschwerdestelle Pflege arbeitet bei 

der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 Satz 2 
__________ mit den Behörden des Landes, den

Kommunen, den Trägern von Pflegeeinrichtungen 

und ihren Vereinigungen, den Pflegekassen und  

ihren Vereinigungen, dem Medizinischen Dienst so-

wie den Interessenvertretungen der pflegebedürfti-
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Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 Satz 2 

Nrn. 1 und 3. 

gen Menschen, des Pflegepersonals und der pfle-
genden Angehörigen mit dem Ziel einer zügigen 

und transparenten Bearbeitung und Aufklärung

zusammen. 

(3) Die Beschwerdestelle Pflege berichtet der 

Landesregierung und dem Niedersächsischen 

Landtag jährlich über ihre Tätigkeit.“ 

(3) unverändert

  3. Die §§ 2 und 3 erhalten folgende Fassung:   3. Die §§ 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„§ 2 „§ 2 

Landespflegebericht Landespflegebericht 

(1) 1Das für Soziales zuständige Ministerium 

erstellt für das Gebiet des Landes einen räumlich 

gegliederten Bericht über den Stand sowie die bis-

herige und die voraussichtliche Entwicklung der 

pflegerischen Versorgung (Landespflegebericht). 
2Der Landespflegebericht enthält Vorschläge zur 

Weiterentwicklung und Anpassung der vorhande-

nen pflegerischen Versorgungsstruktur an die not-

wendige pflegerische Versorgungsstruktur. 3Er ent-

hält auch Vorschläge, wie durch Maßnahmen der 

Prävention und Rehabilitation sowie durch Stärkung 

der häuslichen Pflege Pflege- und Unterstützungs-

bedürftigkeit vermieden, verlangsamt oder vermin-

dert werden sollen. 4Beim Erstellen und Fortschrei-

ben des Landespflegeberichts sind die örtlichen 

Pflegeberichte und die Pflegestatistik Niedersach-

sen sowie der aktuelle Stand der pflegewissen-

schaftlichen Forschung zu berücksichtigen. 

(1) 1Das für Soziales zuständige Ministerium 

erstellt für das Gebiet des Landes einen räumlich 

gegliederten Bericht über den Stand sowie die bis-

herige und die voraussichtliche Entwicklung der 

pflegerischen Versorgung (Landespflegebericht). 
2Der Landespflegebericht enthält Vorschläge zur 

Weiterentwicklung der vorhandenen pflegerischen 
Versorgungsstruktur und zu deren Anpassung an 

die notwendige pflegerische Versorgungsstruktur. 
3Er enthält auch Vorschläge, wie durch Maßnahmen 
zur Stärkung der Prävention und Rehabilitation so-

wie __________ der häuslichen Pflege Pflege- und 

Unterstützungsbedürftigkeit vermieden, verlang-

samt oder vermindert werden sollen. 4Bei_ Erstel-
lung __________ des Landespflegeberichts sind 

die örtlichen Pflegeberichte nach § 3, ____ die Pfle-

gestatistiken ____ nach § 109 SGB XI sowie unter 

Heranziehung wissenschaftlicher Begleitung der 

aktuelle Stand der pflegewissenschaftlichen For-
schung zu berücksichtigen. 5Der Landespflege-

ausschuss ist anzuhören.

(2) Der Landespflegebericht ist alle vier Jahre, 

nächstmalig im Jahr 2024, fortzuschreiben. 

(2) unverändert

§ 3 § 3 

Örtliche Pflegeberichte Örtliche Pflegeberichte 

(1) 1Die Landkreise und die kreisfreien Städte 

erstellen für ihr Gebiet räumlich gegliederte Pflege-

berichte über den Stand sowie die bisherige und die 

voraussichtliche Entwicklung der pflegerischen Ver-

sorgung. 2Die Pflegeberichte enthalten Vorschläge 

zur Weiterentwicklung und Anpassung der vorhan-

denen pflegerischen Versorgungsstruktur an die 

notwendige pflegerische Versorgungsstruktur. 3Sie 

enthalten auch Vorschläge, wie durch Maßnahmen 

der Prävention und Rehabilitation sowie durch Stär-

kung der häuslichen Pflege Pflege- und Unterstüt-

zungsbedürftigkeit vermieden, verlangsamt oder 

(1) 1Die Landkreise und die kreisfreien Städte 

erstellen für ihr Gebiet räumlich gegliederte Pflege-

berichte über den Stand sowie die bisherige und die 

voraussichtliche Entwicklung der pflegerischen Ver-

sorgung. 2Die Pflegeberichte enthalten Vorschläge 

zur Weiterentwicklung der vorhandenen pflegeri-
schen Versorgungsstruktur und zu deren Anpas-

sung an die notwendige pflegerische Versorgungs-

struktur. 3Sie enthalten auch Vorschläge, wie durch 
Maßnahmen zur Stärkung der Prävention und Re-

habilitation sowie __________ der häuslichen 

Pflege Pflege- und Unterstützungsbedürftigkeit ver-
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vermindert werden sollen. 4Beim Erstellen und Fort-

schreiben der örtlichen Pflegeberichte sind der Lan-

despflegebericht und die Pflegestatistik Niedersach-

sen zu berücksichtigen. 5Außerdem soll der aktuelle 

Stand der pflegewissenschaftlichen Forschung bei 

der Erstellung und Fortschreiben der örtlichen Pfle-

geberichte berücksichtigt werden. 

mieden, verlangsamt oder vermindert werden sol-
len. 4Bei_ Erstellung __________ der örtlichen Pfle-

geberichte sind der Landespflegebericht nach § 2 

und die Pflegestatistiken ____ nach § 109 SGB XI

zu berücksichtigen. 5Außerdem soll der aktuelle 

Stand der pflegewissenschaftlichen Forschung bei 

der Erstellung __________ der örtlichen Pflegebe-

richte berücksichtigt werden. 

(2) 1Örtliche Pflegeberichte sind bis zum 

31. Oktober 2023 zu erstellen oder fortzuschreiben. 
2Dabei ist die Pflegestatistik Niedersachsen des 

Jahres 2021 zu berücksichtigen. 3Nachfolgend sind 

die örtlichen Pflegeberichte alle vier Jahre jeweils 

bis zum 31. Oktober fortzuschreiben. 4Die örtlichen 

Pflegeberichte sind dem für Soziales zuständigen 

Ministerium innerhalb von zwei Wochen nach Fer-

tigstellung in elektronischer Form zu übersenden.“ 

(2) 1Örtliche Pflegeberichte sind nächstmalig 

bis zum 31. Oktober 2023 zu erstellen __________. 
2Dabei sind die Pflegestatistiken ____ nach § 109 

SGB XI des Jahres 2021 zu berücksichtigen. 3Nach-

folgend sind die örtlichen Pflegeberichte alle vier 

Jahre jeweils bis zum 31. Oktober fortzuschreiben. 
4__________ (jetzt in Absatz 3)

(3) Die örtlichen Pflegeberichte sind dem für 

Soziales zuständigen Ministerium innerhalb von 

zwei Wochen nach Fertigstellung in elektronischer 

Form zu übersenden.“ 

  4. § 4 wird wie folgt geändert:   4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

aa) Im einleitenden Satzteil wird das Wort 

„können“ durch das Wort „sollen“ ersetzt 

und nach dem Wort „dort“ wird das Wort 

„insbesondere“ eingefügt. 

„(1) 1Für den Zuständigkeitsbereich ei-

nes Landkreises oder einer kreisfreien 

Stadt sollen eine Pflegekonferenz (örtliche 

Pflegekonferenz) oder mehrere solcher 

Konferenzen gebildet werden, um dort ins-

besondere Fragen

1. der pflegerischen Versorgung der Be-

völkerung,

2. der notwendigen pflegerischen Ver-

sorgungsstruktur,

bb) Es werden die folgenden neuen Num-

mern 3 bis 7 eingefügt: 

__________ 

„3. der pflegerischen Beratungsstruk-

tur, 

3. der pflegerischen Beratungsstruktur, 

4. der Planung, Schaffung und Weiter-

entwicklung von altersgerechten 

Quartieren insbesondere unter Ein-

beziehung neuer Wohn- und Pfle-

geformen, 

4. der Planung, Schaffung und Weiterent-
wicklung von altersgerechten Quartieren,

insbesondere unter Einbeziehung neuer 

Wohn- und Pflegeformen, 
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5. der Koordinierung der praktischen 

Pflegeausbildung, 

5. der Koordinierung der praktischen Pfle-

geausbildung, 

6. der Unterstützungsstrukturen, 6. der Unterstützungsstrukturen, 

7. bezüglich der Schnittstellen zwi-

schen der medizinischen und der 

pflegerischen Versorgung,“. 

7. bezüglich der Schnittstellen zwischen der 

medizinischen und der pflegerischen 

Versorgung, 

cc) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 8 

und wie folgt geändert: 

__________ 

Es wird das Wort „und“ angefügt. 8. der Koordinierung von Leistungsan-

geboten und

dd) Es wird die folgende Nummer 9 einge-

fügt: 

__________ 

„9. Erkenntnisse über Fehl-, Unter- und 

Überversorgung“. 

9. der __________ Fehl-, Unter- und Über-

versorgung 

zu beraten. 2Die Bildung gemeinsamer Pfle-

gekonferenzen von zwei oder mehreren an-

grenzenden Landkreisen oder kreisfreien 

Städten ist möglich.“ 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „kommu-

nalen Körperschaften“ durch das Wort „Kom-

munen“ ersetzt. 

b) unverändert

c) Es wird der folgende Absatz 3 angefügt: c) unverändert

„(3) 1Die örtlichen Pflegekonferenzen sol-

len mindestens alle zwei Jahre tagen. 2Die Er-

gebnisse der Beratungen der örtlichen Pflege-

konferenzen sind dem für Soziales zuständi-

gen Ministerium innerhalb von drei Monaten 

nach der Tagung mitzuteilen.“ 

  5. § 5 wird wie folgt geändert:   5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Absatz 1 wird einziger Absatz 

und wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Absatz 1 wird einziger Absatz 

__________. 

In Satz 1 wird das Wort „verpflichtet,“ durch die 

Worte „verantwortlich für“ ersetzt, und das 

Wort „sicherzustellen“ wird gestrichen. 

__________ 

b) Absatz 2 wird gestrichen. b) unverändert

  6. In § 6 werden die Worte „kommunalen Körperschaf-

ten“ durch das Wort „Kommunen“ ersetzt. 

  6. unverändert
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  7. § 7 erhält folgende Fassung:   7. § 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 „§ 7 

Allgemeine Fördervoraussetzungen Allgemeine Fördervoraussetzungen 

(1) 1Pflegeeinrichtungen werden nach Maß-

gabe des § 7 b Abs. 1 und der §§ 9 und 10 nur ge-

fördert, wenn sie 

(1) 1Pflegeeinrichtungen werden nach Maß-
gabe des § 7 b Abs. 1 und der §§ 9 bis 10 a nur ge-

fördert, wenn sie 

1. nach § 72 oder 73 des Elften Buchs des Sozi-

algesetzbuchs (SGB XI) zugelassen sind, 

1. nach § 72 oder 73 __________SGB XI_ zuge-

lassen sind, 

2. eine Pflegesatzvereinbarung nach § 85 Abs. 1 

SGB XI oder eine Vergütungsvereinbarung 

nach § 89 Abs. 1 SGB XI abgeschlossen oder 

das Schiedsverfahren nach § 85 Abs. 5 

SGB XI eingeleitet haben und 

2. unverändert

3. an einen mit einer tariffähigen Gewerkschaft 

vereinbarten Flächen-, Haus- oder Firmentarif-

vertrag oder an entsprechende kirchliche  

Arbeitsrechtsregelungen gebunden sind oder 

die Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte tarif-

gerecht entlohnen. 

3. an einen mit einer tariffähigen Gewerkschaft 

vereinbarten Flächen-, Haus- oder Firmentarif-

vertrag oder an entsprechende kirchliche Ar-

beitsrechtsregelungen gebunden sind oder die 

Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte tarifge-
recht entlohnen, wobei die Landesregierung 

das Nähere zur tarifgerechten Entlohnung 

durch Verordnung bestimmen kann. 

²Eine tarifgerechte Entlohnung liegt vor bei einer 

Vergütung in Anwendung eines einschlägigen Flä-

chen-, Haus- oder Firmentarifvertrages oder ent-

sprechender kirchlicher Arbeitsrechtsregelungen. 

³Eine tarifgerechte Entlohnung liegt auch vor bei 

Zahlung eines Monatsentgelts in Höhe von mindes-

tens 95 vom Hundert des Tabellenentgelts der nied-

rigsten Stufe der jeweils in Betracht kommenden 

Entgeltgruppe für Pflegefachkräfte und Pflegehilfs-

kräfte nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst der Länder. 4Für Zeiträume vor dem 1. Juli 

2021 wird die Förderung auch gewährt, wenn die 

Voraussetzung nach Satz 1 Nr. 3 nicht vorliegt. 

²Die Voraussetzung des Satzes 1 Nr. 3 gilt als er-

füllt, sofern die Zulassung einer Pflegeeinrich-

tung nach Maßgabe des § 72 Abs. 3 a oder 3 b 

SGB XI in der am 20. Juli 2021 geltenden  

Fassung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014),  

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 11. Juli 2021 (BGBl. I S. 2754), erfolgt. 
3__________ 4Für Zeiträume vor dem 1. Septem-

ber 2022 wird die Förderung auch gewährt, wenn 

die Voraussetzung nach Satz 1 Nr. 3 nicht vorliegt. 

(2) 1Die Förderung erfolgt nur für die Pflege-

leistungen und die Pflegeplätze, die Personen in  

Anspruch genommen haben, die 

(2) 1Die Förderung nach den §§ 9 und 10

erfolgt nur für die Pflegeleistungen und die Pflege-

plätze, die Personen in Anspruch genommen  

haben, die 

1. pflegebedürftig im Sinne des § 14 SGB XI sind, 1. unverändert

2. ihren Wohnort in Niedersachsen haben oder 

im Zeitpunkt der Aufnahme und in den letzten 

zwölf Monaten vor der Aufnahme in die Ein-

richtung ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Nie-

dersachsen hatten und 

2. ihren Hauptwohnsitz in Niedersachsen haben 

oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

__________ in den letzten zwölf Monaten  
vor der erstmaligen Inanspruchnahme der 

Pflegeleistungen oder der Pflegeplätze in 

Niedersachsen hatten und  
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3. weder nach § 26 c des Bundesversorgungsge-

setzes (BVG) noch nach einem Gesetz, das 

eine entsprechende Anwendung des § 26 c 

BVG bestimmt, Leistungen erhalten oder ohne 

die Förderung nach diesem Gesetz erhalten 

würden. 

3. unverändert

1/1Abweichend von Satz 1 erfolgt eine Förderung 

auch für die Pflegeleistungen und die Pflege-

plätze, die Personen in Anspruch genommen ha-

ben, die die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 

nicht erfüllen, hinsichtlich derer aber die Förde-

rung zu einer sozialen Vergünstigung im Sinne 

des Artikels 7 Abs. 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 5. April 2011 über die Freizügig-

keit der Arbeitnehmer innerhalb der Union 

(ABl. EU Nr. L 141 S. 1), zuletzt geändert durch 

die Verordnung (EU) Nr. 2019/1149 vom 20. Juni 

2019 (ABl. EU Nr. L 186 S. 21), in der jeweils gel-

tenden Fassung führt. 

2Die Förderung wird unabhängig davon gewährt, 

wer die Kosten für die Pflegeleistungen und Pflege-

plätze trägt. 3Die Förderung für Pflegeleistungen 

und Pflegeplätze, die Personen mit dem Pflege-

grad 1 in Anspruch genommen haben, erfolgt nur 

bis zur Höhe der durch den Entlastungsbetrag nach 

§ 45 b Abs. 1 Satz 1 SGB XI refinanzierten Pflege-

leistungen und Pflegeplätze.“ 

2Die Förderung wird unabhängig davon gewährt, 

wer die Kosten für die Pflegeleistungen und Pflege-

plätze trägt. 3__________“ 

  8. In § 7 b Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „bei den“ 

durch die Worte „bei der Refinanzierung der“ und die 

Angabe „SGB XII“ durch die Worte „des Zwölfen 

Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB XII)“ ersetzt. 

  8. In § 7 b Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „bei den be-

triebsnotwendigen Investitionsaufwendungen 

im Sinne des § 82 Abs. 4 SGB XI“ durch die Worte 

„im Rahmen der gesonderten Berechnung  

der betriebsnotwendigen Investitionsaufwen-

dungen gegenüber den Pflegebedürftigen nach 

§ 82 Abs. 4 SGB XI“ und die Angabe „SGB XII“ 

durch die Worte „des Zwölfen Buchs des Sozialge-

setzbuchs (SGB XII)“ ersetzt. 

  9. § 7 c wird wie folgt geändert:   9. unverändert

a) In der Überschrift werden das Semikolon und 

das Wort „Berichtspflicht“ gestrichen. 

b) Satz 3 wird gestrichen. 

10. § 8 wird wie folgt geändert: 10. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird Nummer 2 durch die folgen-

den neuen Nummern 2 und 3 ersetzt: 

a) ____ Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) 1Nach den §§ 9 und 10 wird eine 

Förderung unter Beachtung der nach der 
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Verordnung nach § 11 Nrn. 2, 3, 4 und 5 in-

soweit geltenden Maßgaben nur gewährt 

für: 

1. Folgeaufwendungen aus betriebsnot-

wendigen Investitionen für die Her-

stellung, Anschaffung, Wiederbe-

schaffung oder Ergänzung 

a) von Gebäuden und

b) von sonstigen abschreibungsfä-

higen Anlagegütern, deren An-

schaffungswert einen bestimm-

ten Mindestbetrag überschreitet, 

„2. betriebsnotwendige Aufwendungen für 

Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenut-

zung 

2. betriebsnotwendige Aufwendungen für 

Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenut-

zung 

a) von Gebäuden, a) von Gebäuden, 

b) von sonstigen abschreibungsfähi-

gen Anlagegütern nach Nummer 1 

Buchst. b und 

b) von sonstigen abschreibungsfähi-
gen Anlagegütern __________,  

deren Anschaffungswert einen 

bestimmten Mindestbetrag über-

schreitet, und 

c) von Grundstücken, soweit ein durch 

Verordnung nach § 11 Nr. 5 be-

stimmter Höchstbetrag nicht über-

schritten wird, 

c) von Grundstücken,  

soweit ein __________ bestimmter Höchstbe-

trag nicht überschritten wird, 

3. betriebsnotwendige Aufwendungen für 

Erbbauzins für Grundstücke, soweit ein 

durch Verordnung nach § 11 Nr. 5 be-

stimmter Höchstbetrag nicht überschrit-

ten wird.“ 

3. betriebsnotwendige Aufwendungen für 

Erbbauzins für Grundstücke, soweit ein 

__________ bestimmter Höchstbetrag 

nicht überschritten wird.“ 

b) Die Absätze 2 und 3 werden gestrichen. b) unverändert

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 2. c) unverändert

11. In § 9 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1“ gestrichen. 11. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1“ gestrichen. 

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Die Förderung setzt voraus, dass der Ein-

richtungsträger Pflegebedürftigen, die die 

Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 Satz 1 
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Nrn. 1 bis 3, auch in Verbindung mit 

Satz 1/1, erfüllen, entsprechend § 82 Abs. 3 

SGB XI Aufwendungen nicht gesondert in 

Rechnung stellt.“ 

12. § 10 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 12. § 10 ____ wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Die Träger von teilstationären 

Pflegeeinrichtungen sowie von Einrichtun-

gen der Kurzzeitpflege mit einem Anspruch 

auf Förderung nach § 7 erhalten für ihre 

Aufwendungen nach § 8 für Leistungen im 

Sinne des § 39, 41 oder 42 SGB XI bis zu ei-

nem durch Verordnung nach § 11 Nr. 6/1 be-

stimmten förderfähigen Höchstbetrag Zu-

schüsse. 2Zur Berechnung dieser Zu-

schüsse sind die förderfähigen Aufwen-

dungen nach Maßgabe der Verordnung 

nach § 11 Nr. 7 in gleichen Tagesbeträgen 

und unter Zugrundelegung einer in der Ver-

ordnung festgelegten durchschnittlichen 

Auslastung der Pflegeeinrichtung auf die 

Zahl der Pflegeplätze der Pflegeeinrichtung 

zu verteilen.“

„(2) Für die Förderung nach Absatz 1 werden 

nur die Personen nach § 7 Abs. 2 berücksichtigt, die 

Leistungen im Sinne des § 39, 41 oder 42 SGB XI 

erhalten.“ 

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Ab-

sätze 2 und 3. 

d) Im neuen Absatz 3 wird die Angabe „Ab-

satz 3“ durch die Angabe „Absatz 2“ er-

setzt. 

12/1.Nach § 10 wird der folgende § 10 a eingefügt:

„§ 10 a

Förderung von vollstationären Pflegeeinrich-

tungen für Kurzzeitpflegeplätze 

(1) 1Träger von vollstationären Pflegeein-

richtungen, die nicht ausschließlich Einrichtun-

gen der Kurzzeitpflege sind, mit einem Anspruch 

auf Förderung nach § 7 Abs. 1 erhalten nach 

Maßgabe des Absatzes 2 für die verlässliche Be-

reitstellung von Plätzen der Kurzzeitpflege für 

ihre Aufwendungen für diese Pflegeplätze bis zu 

einem durch Verordnung nach § 11 Nr. 8 be-

stimmten Höchstbetrag Zuschüsse für die Tage 
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der Nichtbelegung dieser Pflegeplätze. 2Die Auf-

wendungen nach Satz 1 bemessen sich nach 

den in der jeweiligen Pflegesatzvereinbarung ge-

mäß § 85 SGB XI festgelegten durchschnittli-

chen Tagessätzen ohne Berücksichtigung der 

Kosten der Verpflegung nach § 87 SGB XI zuzüg-

lich der nach § 76 a Abs. 3 in Verbindung mit § 76 

Abs. 3 Nr. 3 SGB XII mit dem örtlichen Träger der 

Sozialhilfe vereinbarten betriebsnotwendigen 

Investitionskosten. 3Gefördert werden Pflege-

plätze, die ab dem 1. April 2022 verlässlich be-

reitgestellt werden. 

(2) 1Die Förderung setzt voraus, dass

1. sich der Einrichtungsträger verpflichtet, die 

Pflegeplätze nach Absatz 1 Satz 1 für die 

Dauer von mindestens drei Jahren bereitzu-

stellen und sie für den geförderten Zeitraum 

ausschließlich zur Kurzzeitpflege zu nutzen, 

und  

2. im Gebiet des Landkreises oder der kreis-

freien Stadt, in dem oder der die Einrichtung 

liegt, Bedarf an Pflegeplätzen der Kurzzeit-

pflege besteht und Pflegeplätze der Dauer-

pflege in ausreichender Zahl zur Verfügung 

stehen. 

2Die Förderung ist je Landkreis oder kreisfreie 

Stadt auf einen Platz je 10 000 Einwohnerinnen 

und Einwohner begrenzt; weitere Plätze je Land-

kreis oder kreisfreie Stadt können gefördert wer-

den, soweit eine Förderung von Plätzen in ande-

ren Landkreisen oder kreisfreien Städten nicht 

erfolgt. 3Die Einwohnerzahl bestimmt sich nach 

der letzten Fortschreibung der Bevölkerungs-

statistik zum Stand 31. Dezember nach § 5  

des Gesetzes über die Statistik der Bevölke-

rungsbewegung und die Fortschreibung des Be-

völkerungsstandes. 4Wird in einem Landkreis  

oder einer kreisfreien Stadt eine Förderung für 

mehr Pflegeplätze beantragt, als nach Satz 2 ge-

fördert werden können, so erfolgt die Auswahl 

der zu fördernden Plätze nach Maßgabe der Ver-

ordnung nach § 11 Nr. 11.“ 

13. § 11 wird wie folgt geändert: 13. § 11 wird wie folgt geändert: 

0/a In Nummer 1 wird die Angabe „und 10“ 

durch die Angabe „bis 10 a“ ersetzt. 

a) In Nummer 2 wird am Ende die Angabe „und 

Nr. 2 Buchst. b“ eingefügt. 

a) unverändert
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b) In Nummer 3 wird das Wort „Investitionsauf-

wendungen“ durch das Wort „Aufwendungen“ 

ersetzt. 

b) unverändert

c) In Nummer 4 werden das Wort „Folgeaufwen-

dungen“ durch das Wort „Aufwendungen“ und 

die Angabe „Abs. 2“ durch die Angabe „Abs. 1“ 

ersetzt. 

c) unverändert

d) In Nummer 5 wird die Angabe „Nr. 2“ durch die 

Angabe „Nrn. 2 und 3“ ersetzt. 

d) unverändert

e) Am Ende der Nummer 6 wird der Punkt durch 

ein Komma ersetzt. 

e) unverändert

f) Es wird die folgende Nummern 7 angefügt: f) Es werden die folgenden Nummern 6/1 bis 11

angefügt: 

„6/1. den Höchstbetrag der förderfähigen 

Aufwendungen nach § 10 Abs. 1 

Satz 1, 

„7. die Berechnung der Förderung nach 

§ 10.“ 

7. die Berechnung der Zuschüsse nach 

§ 10, insbesondere die Verteilung der 

Aufwendungen auf die Tagesbeträge 

und die dabei zugrunde zu legende 

durchschnittliche Auslastung, 

8. den Höchstbetrag der förderfähigen 

Aufwendungen nach § 10 a Abs. 1 

Satz 1, 

9. die Berechnung der Zuschüsse nach 

§ 10 a, 

10. die Ermittlung des Bedarfs an Kurz-

zeitpflegeplätzen und der ausreichen-

den Zahl an Dauerpflegeplätzen nach 

§ 10 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 

11. die Auswahl der Pflegeplätze, für die 

Zuschüsse nach § 10 a gewährt wer-

den.“ 

14. § 12 wird wie folgt geändert: 14. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „und 10“ 

durch die Angabe „bis 10 a“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort 

„wird“ die Worte „mit Ausnahme der 

Förderung nach § 10 a“ eingefügt. 
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a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Worte „kommu-

nale Körperschaft“ durch das Wort „Kommune“ 

ersetzt. 

cc) In __________ Satz 4 werden die Worte 

„kommunale Körperschaft“ durch das 

Wort „Kommune“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 und in Absatz 3 Satz 2 werden je-

weils die Worte „kommunalen Körperschaften“ 

durch das Wort „Kommunen“ ersetzt. 

b) unverändert

15. § 12 a wird gestrichen. 15. unverändert

16. § 13 erhält folgende Fassung: 16. § 13 erhält folgende Fassung: 

„§ 13 „§ 13 

Berichtspflicht Berichtspflicht 

(1) Die nach § 12 Abs. 1 für die Förderung zu-

ständigen Stellen berichten dem für Soziales zu-

ständigen Ministerium in elektronischer Form inner-

halb eines Monats nach Abschluss eines Quartals 

über die Art und den Umfang der Förderungen nach 

§ 7 a Abs. 3, § 7 b Abs. 1 und den §§ 9 und 10 in 

dem diesem Quartal vorangegangenen Quartal. 

(1) Die nach § 12 Abs. 1 für die Förderung zu-

ständigen Stellen berichten dem für Soziales zu-

ständigen Ministerium in elektronischer Form inner-

halb eines Monats nach Abschluss eines Quartals 
über die Art und den Umfang der finanziellen För-

derung_ nach § 7 a Abs. 3, § 7 b Abs. 1 und den 

§§ 9 und 10 in dem diesem Quartal vorangegange-

nen Quartal. 

(2) Die nach § 12 Abs. 1 für die Förderung zu-

ständigen Stellen berichten dem für Soziales zu-

ständigen Ministerium für dessen Bericht nach § 10 

Abs. 2 SGB XI in elektronischer Form jährlich bis 

zum 30. April über die Art und den Umfang der  

finanziellen Förderung nach den §§ 9 und 10 im  

vorausgegangenen Kalenderjahr sowie über die mit 

dieser Förderung verbundenen durchschnittlichen 

Investitionskosten für die Pflegebedürftigen.“ 

(2) Die nach § 12 Abs. 1 für die Förderung zu-

ständigen Stellen berichten dem für Soziales zu-

ständigen Ministerium für dessen Bericht nach § 10 

Abs. 2 SGB XI in elektronischer Form jährlich bis 

zum 30. April über die Art und den Umfang der  
finanziellen Förderung nach § 7 a Abs. 3, § 7 b 

Abs. 1 und den §§ 9 und 10 im vorausgegangenen 

Kalenderjahr sowie über die mit dieser Förderung 

verbundenen durchschnittlichen Investitionskosten 

für die Pflegebedürftigen.“ 

17. § 14 wird gestrichen. 17. unverändert

18. In § 16 Abs. 1 werden am Ende ein Komma und die 

Worte „die nicht durch die Förderung nach diesem 

Gesetz abgegolten sind“ eingefügt. 

18. wird gestrichen

19. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 19. § 17 ____ wird wie folgt geändert: 

0/a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Mitgliedschaft in der 

Pflegesatzkommission“. 

a) Der bisherige Satz 1 wird einziger Satz. a) Absatz 1 wird gestrichen.

b) Satz 2 wird gestrichen. b) Der bisherige Absatz 2 wird einziger Ab-

satz. 
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20. Es wird der folgende neue § 18 eingefügt: 20. Es wird der folgende neue § 18 eingefügt: 

„§ 18 „§ 18 

Verarbeitung personenbezogener Daten Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) 1Die in § 1 a genannten Stellen dürfen per-

sonenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies für 

die Erfüllung ihrer in § 1 a genannten Aufgaben er-

forderlich ist. 2Die Befugnis nach Satz 1 umfasst 

auch die Befugnis zur Übermittlung personenbezo-

gener Daten, soweit dies für die Erfüllung von Auf-

gaben der übermittelnden oder empfangenden 

Stelle nach § 1 a erforderlich ist. 

(1) 1Die Beschwerdestelle nach ____ § 1 a 

__________ darf personenbezogene Daten ein-

schließlich besonderer Kategorien personenbezo-

gener Daten im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der  

Datenschutz-Grundverordnung verarbeiten, soweit 
dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 a

Abs. 1 Satz 2 erforderlich ist. 2Die Befugnis nach 

Satz 1 umfasst auch die Befugnis zur Übermittlung 
personenbezogener Daten nach Satz 1 an die in 

§ 1 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 genannten Stellen, so-

weit dies für die Erfüllung von Aufgaben der 

__________empfangenden Stelle __________  

erforderlich ist. 

(2) Die besonderen Kategorien personenbezo-

gener Daten im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der  

Datenschutz-Grundverordnung dürfen aufgrund der 

Regelungen in Absatz 1 nur verarbeitet werden, so-

weit dies für die Erfüllung der Aufgaben nach § 1 a 

erforderlich ist. 

(2) wird (hier) gestrichen (jetzt in Absatz 1 

Sätze 1 und 2)

(3) 1Die nach § 12 Abs. 1 für die Förderung zu-

ständigen Stellen dürfen personenbezogene Daten 

verarbeiten, soweit dies für die Förderung nach dem 

Dritten Abschnitt erforderlich ist. 2Die Befugnis zur 

Verarbeitung nach Satz 1 umfasst auch die Befug-

nis, personenbezogene Daten an andere nach § 12 

Abs. 1 für die Förderung zuständige Stellen zu über-

mitteln, soweit dies für die Förderung nach dem Drit-

ten Abschnitt erforderlich ist. 3Außerdem dürfen die 

nach § 12 Abs. 1 für die Förderung zuständigen 

Stellen personenbezogene Daten an andere nach 

§ 12 Abs. 1 für die Förderung zuständige Stellen 

übermitteln, soweit dies für die Feststellung oder Be-

kämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 

im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Stelle erfor-

derlich ist. 4Eine Übermittlung an die Stellen nach 

§ 47 a Abs. 1 Satz 2 SGB XI darf erfolgen, soweit 

dies für die Feststellung oder Bekämpfung von Fehl-

verhalten im Gesundheitswesen durch die Einrich-

tungen erforderlich ist. 

(3) 1Die nach § 12 Abs. 1 für die Förderung zu-

ständigen Stellen dürfen personenbezogene Daten 
des Trägers der Pflegeeinrichtung, personenbe-

zogene Daten der von der Pflegeeinrichtung ver-

sorgten Pflegebedürftigen einschließlich Ge-

sundheitsdaten im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 

der Datenschutz-Grundverordnung sowie per-

sonenbezogene Daten der von der Pflegeein-

richtung beschäftigten Pflegekräfte verarbeiten, 

soweit dies __________ erforderlich ist, um die im 

Rahmen des Förderverfahrens getätigten Anga-

ben des Trägers der Pflegeeinrichtung zur För-

derfähigkeit nach § 7, zur Höhe der der Förde-

rung zugrunde liegenden Aufwendungen nach 

§ 8 und für die Berechnung des Zuschusses 

nach § 7 a Abs. 3, § 7 b Abs. 1, § 9, § 10 oder 

§ 10 a zu überprüfen. 2Die Befugnis zur Verarbei-

tung nach Satz 1 umfasst auch die Befugnis, perso-
nenbezogene Daten nach Satz 1 für die in Satz 1 

genannten Zwecke an andere nach § 12 Abs. 1 für 

die Förderung zuständige Stellen zu übermitteln 
__________; dies gilt nicht für die Förderung 

nach § 10 a. 2/1Träger von Pflegeeinrichtungen, die 

für eine Pflegeeinrichtung eine Förderung nach 

§ 7 a Abs. 3, § 7 b Abs. 1, § 9, ____ § 10 oder 

§ 10 a beantragen oder erhalten, sind verpflichtet, 

personenbezogene Daten nach Satz 1 an die nach 

§ 12 Abs. 1 für die Förderung zuständigen Stellen 
zu übermitteln, soweit dies zum Nachweis der im 



Niedersächsischer Landtag – 18. Wahlperiode Drucksache 18/10389 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 18/8197 Empfehlungen des Ausschusses für Soziales, Gesund-

heit und Gleichstellung 

15 

Rahmen des Förderverfahrens getätigten Anga-

ben zur Förderfähigkeit nach § 7, zur Höhe der 

der Förderung zugrunde liegenden Aufwendun-

gen nach § 8 und für die Berechnung des Zu-

schusses nach § 7 a Abs. 3, § 7 b Abs. 1, § 9, § 10 

oder § 10 a erforderlich ist. 3__________ (jetzt in 

Absatz 3/1) 4__________ 

(3/1) 1____ Die nach § 12 Abs. 1 für die Förde-

rung zuständigen Stellen dürfen personenbezogene 
Daten nach Absatz 3 Satz 1 an andere nach § 12 

Abs. 1 für die Förderung zuständige Stellen auch 

übermitteln, soweit dies für die Feststellung oder Be-

kämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 
bei der Beantragung und Entgegennahme von 

Förderleistungen im Zuständigkeitsbereich der je-

weiligen Stelle erforderlich ist. 2Die nach Satz 1 

übermittelten Daten dürfen von der empfangen-

den Stelle nur zu dem Zweck verarbeitet werden, 

zu dem sie ihr übermittelt worden sind.

(4) Träger von Pflegeeinrichtungen, die eine 

Förderung nach § 7 a Abs. 3, § 7 b Abs. 1, § 9 oder 

§ 10 beantragen oder erhalten, dürfen personenbe-

zogene Daten an die nach § 12 Abs. 1 für die För-

derung zuständigen Stellen übermitteln, soweit dies 

für die Förderung nach dem Dritten Abschnitt erfor-

derlich ist. 

(4) wird (hier) gestrichen (jetzt in Absatz 3 

Satz 2/1)

(5) 1Von den besonderen Kategorien perso-

nenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 

der Datenschutz-Grundverordnung dürfen Gesund-

heitsdaten aufgrund der Regelungen in Absatz 3 

verarbeitet werden, soweit dies für die Förderung 

nach dem Dritten Abschnitt oder für die Feststellung 

oder Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesund-

heitswesen erforderlich ist. 2Von den besonderen 

Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des 

Artikels 9 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung 

dürfen Gesundheitsdaten aufgrund der Regelungen 

in Absatz 4 übermittelt werden, soweit dies für die 

Förderung nach dem Dritten Abschnitt erforderlich 

ist.“ 

(5) wird (hier) gestrichen (Satz 1 jetzt in Ab-

satz 3 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 3/1; Satz 2 jetzt 

in Absatz 3 Satz 2/1)

Artikel 2 Artikel 2 

Neubekanntmachung Neubekanntmachung 

Das Fachministerium wird ermächtigt, das Nieder-

sächsische Pflegegesetz in der ab dem 1. September 

2021 geltenden Fassung mit neuem Datum bekannt zu 

machen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu be-

seitigen. 

Das Fachministerium wird ermächtigt, das Nieder-

sächsische Pflegegesetz in der ab dem      [einsetzen: 

Tag des Inkrafttretens nach Artikel 3 Abs. 2] geltenden 

Fassung mit neuem Datum bekannt zu machen und dabei 

Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen. 
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Artikel 3 Artikel 3 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkün-

dung in Kraft. 

(1) unverändert

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 1 Nr. 10 

Buchst. b und c am 1. September 2021 in Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 1 Nr. 10 
Buchst. b und c sechs Monate nach dem in Absatz 1 

genannten Zeitpunkt in Kraft. 

(Verteilt am 09.12.2021) 


	Drucksache18/10389
	Beschlussempfehlung
	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
	Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Pflegegesetzes

